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1.9. Gesetz: Errichtung einer Staatsprüfungskommission für den Försterdienst beim Amt der Wiener Landes
regierung. 

20. Gesetz.: Körung und Haltung von Vatertieren zur Zudu: (Tienuchtförderungsgesetz}. 

19. 
Gesetz vom 12. Jull 1963 über die Errichtung 
einer Staatsprüfungskommission für den 
Försterdienst beim Amt der Wiener Landes-

regierung. 

10. 
Gesetz vom 12. Juli 1963 über die Körung 
und Haltung von Vatertieren zur Zucht 

(Tierzudttförderungsgesetz). 

Der Wiener Landtag hat besdi!ossen: 
Der Wiener Landtag hat in Ausführung der 

Grundsatzbestimmung des § 47 Abs. 3 des Forst- S 1 
rechts~Bereinigungsgesetzes, BGBL Nr. 222/1962,. {t) Unter Körung im Sinne dieses Gesetzes wird 
beschlossen: l die behördliche Zulassung eines Vatertieres zum 

§ 1 

(1) Zur Durchführung der Staatsprüfung für 
den Försterdienst wird beim Amt der Wiener 
Landesregierung eine Staatsprüfungskommission 
für den Försterdienst errichtet. 

(2) Die Staatsprüfungskommission besteht aus 
dem Forstdirektor :als Vorsitzenden oder einem 
Forstwirt als stellvertretenden Vorsitzenden scr
wie aus zwei Forstwirten und einem Förster als 
Prüfungskommissäre. Für jeden Prüfungskom
missär ist ein Ersatzmann zu bestellen. Die Prü
fungskommissäre und ihre Ersatzmänner müssen 
im praktischen Betriebsdienst tätig sein oder tätig 
gewesen sein. 

§ 2 

(1) Der steHvertretende Vorsitzende wie auch 
die Prüfungskommissäre und ihre Ersatzmänner 
werden von der I..andesregierung aus dem Stand 
der Forstbeamten des Wiener Magistrates auf die 
Dauer von fünf Jahren bestellt. Sie haben vor 
Antritt ihres Amtes in die Hand des Landes
hauptmannes zu geloben, daß sie ihr Amt gewis
senhaft, uneigennützig und unparteiisch ausüben 
werden. 

(2) lm Falle der Verhinderung eines Prüfungs
kommissärs tritt an dessen Stelle der Ersatzmann~ 

§ 3 

Die Prüfungskommissäre erhalten für die 
Durchführung der Staatsprüfung eine Entschäw 
digung. Diese beträgt für jeden Prüfungswerber 
je 50 S für den Vorsitzenden und die Forstwirte 
und 40 S für den Förster. 
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Dedten oder zur Samengewinnung für die künst
liche Besamung weiblicher Tiere verstanden. 

(2) Vatertiere im Sinne dieses Gesetzes sind 
Hengste, Stiere, Eber, Schaf- und Ziegenböd!e, die 
zur Zudtt verwendet werden. 

(3) Maßnahmen auf dem Gebiete des Veterinär
wesens werden durdi dieses Gesetz nicht berührt. 

§ 2 

(1) Zur Zucht dürfen nur nadi den Bestim
mungen dieses Gesetzes gekörte Vatertiere ver
wendet werden (Körpllidit). 

(2) Von der Körpflicht sind ausgenommen: 
a) Vatertiere, die ausschließlich der Lehr- und 

Versuchstätigkeit an der Tierärztlichen 
Hochschule in Wien dienen; 

b) Hengste, die ausschließlich für Zwed<e der 
Rennpferdezucht (Traber und Vollblut) 
verwendet werden; 

. c) Hengste, die vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft für Zudttzwed!e 
aufgestellt sind oder in Bundespferdezucht
anstalten gehalten werden. 

§ ) 

(1) Zur Körung sind nur folgende Rassen zu
gelassen: 

bei Rindern die Fleckvieh-, Braunvieh- und 
Grauviehrasse; 

' bei Schweinen das Weiße Edelschwein und das 
Deutsche Veredelte Landsdtwein; 

bei Pferden Noriker, Warmblut und Haf
linger; 

bei Schafen das Bergschaf und das Karakul
schaf; 

bei Ziegen die Saanenziege. 










